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I. Grundsteuer A

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat am 
23.02.2012 die Satzung über die Festsetzung der Hebe-
sätze für die Grundsteuer A (Hebesatzsatzung) mit Wir-
kung vom 01.01.2012 beschlossen. Folgender Hebesatz 
gilt bis zu einer Änderung der Hebesatzsatzung:

Grundsteuer A 530 v. H.

Gegenüber dem Kalenderjahr 2023 ist der Hebesatz 
der Grundsteuer A unverändert geblieben. Daher 
wird auf die Erteilung von schriftlichen Grundsteuer-
bescheiden für die Grundsteuer A für das Kalenderjahr 
2024 verzichtet.

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungs-
grundlagen (Steuermessbeträge) sich seit der letzten 
Festsetzung nicht geändert haben, wird die Grund-
steuer für das Kalenderjahr 2024 durch diese öffentliche 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuer-
gesetzes in der zuletzt für das Kalenderjahr 2023 veran-
lagten Höhe festgesetzt. Die Grundsteuer wird mit den 
in den zuletzt erteilten Bescheiden festgesetzten Vier-
teljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. Au-
gust und 15. November 2024 fällig. Für Steuerpflichtige, 
die von der Möglichkeit Gebrauch machen, die Grund-
steuer in einem Jahresbetrag zu zahlen, wird die Grund-
steuer für das Kalenderjahr 2024 am 01. Juli 2024 fällig. 
Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Grund-
steuerbescheide für das Kalenderjahr 2024 erteilt, so 
sind die darin festgesetzten Beträge zu entrichten. Än-
dern sich die Steuermessbeträge, werden Änderungs-
bescheide erteilt.

II. Hunde- und Zweitwohnungsteuer

Für alle diejenigen Steuerschuldnerinnen und Steuer-
schuldner, bei denen sich die Steuerberechnungs-
grundlagen und der Steuerbetrag seit der letzten Fest-
setzung nicht geändert haben, werden die Steuern für 
das Kalenderjahr 2024 durch diese öffentliche Bekannt-
machung gemäß § 14 des Niedersächsischen Kommu-
nalabgabengesetzes in der zuletzt für das Kalenderjahr 
2023 geltenden Höhe festgesetzt. Die Steuern werden 
mit den in den zuletzt erteilten Bescheiden festgesetz-
ten Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. 
Mai, 15. August und 15. November 2024 fällig. Wurden 
bis zu dieser Bekanntmachung bereits Steuerbescheide 
für das Kalenderjahr 2024 erteilt, so sind die darin fest-
gesetzten Beträge zu entrichten. Ändern sich die Be-
rechnungsgrundlagen, werden Änderungsbescheide 
erteilt.

III. Wirkung und Rechtsbehelf

Mit dem Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung tre-
ten für die Steuerschuldnerinnen und Steuerschuldner 
die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen 
an diesem Tage ein schriftlicher Bescheid zugegan-
gen wäre. Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer 
Frist von einem Monat, die mit Ablauf des Tages dieser 
Bekanntmachung beginnt, durch Klage beim Verwal-
tungsgericht Hannover, Leonhardtstraße 15, 30175 Han-
nover, angefochten werden.

Die Klage ist gegen die Landeshauptstadt Hannover, 
– Fachbereich Finanzen –, Johannssenstraße 10, 30159 
Hannover, zu richten.  

Hannover, den 01. Februar 2024 

Landeshauptstadt Hannover
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Finanzen

Im Auftrag
Schünemann

– – –
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